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Steuerentlastungen ab 2013 

Die Bundesregierung hat beschlossen, den Einkommensteuertarif ab 2013 in zwei Stufen zu ändern. Daraus ergeben sich Entlastungen für alle Steuerzahler. Der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine (NVL) vermisst jedoch im Gesetzentwurf einen Abbau des überproportionalen Anstiegs des Steuersatzes für geringe Einkommen.

Der Steuertarif soll nach dem Kabinettsbeschluss vom 6. Dezember 2011 um 126 Euro im Jahr 2013 und um weitere 224 Euro im Folgejahr verschoben werden. Die Eingangsstufe für den erhöhten Steuersatz von 45 Prozent – vielfach als „Reichensteuer“ bezeichnet – wird nicht verschoben, sondern sogar um 730 Euro verringert. Der übrige Tarifverlauf bleibt unverändert. 

Der NVL begrüßt das Vorhaben und bewertet positiv, dass kleinere Einkommen im Verhältnis zur Steuerlast stärker entlastet werden. Geringverdiener sind jedoch auch am stärksten vom Anstieg des Grenzsteuersatzes betroffen. Der gegenwärtige Steuertarif verzeichnet bis zu einem Einkommen von rund 13.500 Euro einen 4fach höheren Anstieg des Grenzsteuersatzes als für Einkommen oberhalb dieser Schwelle. Dieser „Knick“ im Tarifverlauf verzerrt die Belastung und verkompliziert den Steuertarif. An dieser Stelle sieht der Gesetzentwurf der Bundesregierung keine Änderung vor.

Eine vollständige Beseitigung des starken Anstiegs im unteren Einkommensbereich ist aufgrund des Steuervolumens in einem Schritt kaum umsetzbar. Tarifänderungen sollten nach Auffassung des Verbandes jedoch genutzt werden, um den ungleichmäßigen Tarifverlauf zumindest abzumildern. Damit würde gerade für untere Einkommensgruppen ein stärkerer Abbau der kalten Progression erreicht werden. Diese bewirkt, dass trotz einer Gehaltserhöhung in Höhe des Inflationsausgleiches letztlich netto weniger Kaufkraft übrigbleibt. Der Verband schlägt deshalb Änderungen im Gesetzentwurf der Bundesregierung vor, um einen gleichmäßigeren Anstieg des Steuersatzes zu erreichen. 

Steuerentlastung nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
	Einkommen
	Einkommen-steuer
2011 / 2012 1)
	Entlastung Tarif 2013
	in %
	Entlastung
Tarif 2014
	in %

	bis 8.004
	0
	0
	0,0
	0
	0,0

	10.000
	315
	22
	7,0
	61
	19,4

	15.000
	1.410
	36
	2,6
	100
	7,1

	30.000
	5.625
	61
	1,1
	149
	2,6

	50.000
	12.847
	119
	0,9
	241
	1,9

	100.000
	33.828
	131
	0,4
	359
	1,1

	200.000
	75.828
	131
	0,2
	359
	0,5

	500.000
	209.306
	109
	0,1
	337
	0,2

	1.000.000
	434.306
	109
	0,0
	337
	0,1


1) Berechnung für die Grundtabelle, Jahresbeträge, ohne Solidaritätszuschlag
Widerstand gegen die Steuerentlastung dürfte vom Bundesrat zu erwarten sein. Vier Bundesländer haben bereits eigene Steueränderungsvorschläge veröffentlicht. Wie ein Kompromiss aussieht, ist derzeit noch nicht absehbar. Da zumindest eine Anhebung des steuerfreien Existenzminimums in den kommenden Jahren unumgänglich sein wird, ist eine Änderung des Steuertarifs zu erwarten. 
Der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL) ist ein Dachverband von 130 Lohnsteuerhilfevereinen, die in rund 6.000 Beratungsstellen die Interessen von mehr als 1,5 Millionen Arbeitnehmern vertreten. Arbeitnehmer, Rentner und Arbeitslose, die Mitglied in einem Lohnsteuerhilfeverein werden wollen, finden Anschriften von Beratungsstellen im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de oder können diese unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragen.
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